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 Veröffentlicht am 23.08.2001

Norm

PrivatschulG §13 Abs2

SchUG §1 Abs1

SchUG §44 Abs1

SchUG §49 Abs1

Rechtssatz

Auch in einer Privatschule (mit Ö entlichkeitsrecht) kann eine Hausordnung erlassen werden, in der unter anderem

der Umgang von Schülern mit Suchtgift außerhalb der Schule verboten und als Grund für einen Schulausschluss

normiert wird.
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